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Rechtssatz

Die von der belangten Behörde an den nunmehrigen Berufungswerber als Beschuldigten gerichtete Au0orderung zur

Rechtfertigung vom 5.2.1998 (als erste Verfolgungshandlung) enthält, was die in diesem Fall maßgebenden

Tatumstände anlangt, wörtlich denselben Vorwurf wie der bekämpfte Schuldspruch, nämlich:

bestimmte gefährliche Abfälle gelagert und dadurch gegen den sogen. Anlagenvorbehalt des § 17 Abs.1 AWG

verstoßen zu haben. In Übereinstimmung mit dem spruchgemäß angelasteten Sachverhalt geht auch die Begründung

des angefochtenen Straferkenntnisses tatseitig (nur) von einer Lagerung der bezeichneten gefährlichen Abfälle aus. Ein

bloß versehentliches Vergreifen im Ausdruck bei der Formulierung des Schuldspruchs ist daher nicht anzunehmen.

Andere Verfolgungshandlungen gegen den Berufungswerber als Beschuldigten in diesem Fall wurden nach Ausweis

der Aktenlage nicht gesetzt. Zwar wurde ihm mit Schreiben vom 18.11.1997 die von der Bezirkshauptmannschaft (als

Anlagenbehörde) am 22.9.1997 aufgenommene Niederschrift über eine abfall-, gewerbe- und wasserrechtliche

Überprüfung seiner Betriebsliegenschaft übermittelt und dazu ausgeführt, daß dieses Schreiben "gemäß § 45 Abs.3

AVG bzw. § 43 Abs.2 VStG (....) als förmliche Verständigung vom Ergebnis der Beweisaufnahme" gelte, wozu Stellung

genommen werden könne. Abgesehen davon aber, daß es mit dem (auch) in Verwaltungsstrafsachen verbindlichen

Recht auf ein faires Verfahren iS des Art.6 Abs.1 MRK gänzlich unvereinbar ist, die Niederschrift über eine nicht als

Strafverhandlung gemäß § 43 Abs.1 VStG, sondern erklärtermaßen als Augenscheinsverhandlung gemäß § 40 Abs.1

AVG anberaumte und durchgeführte kommissionelle Überprüfung (an der der nunmehrige Berufungswerber daher

nicht als Beschuldigter, sondern als Partei im Administrativverfahren zugezogen war) dann im nachhinein durch

einfachen (zudem unbestimmt, weil alternativ ("bzw.") formulierten) Verweis auf § 43 Abs.2 VStG zu einer

Strafverhandlungsschrift zu erklären, könnte in dem erwähnten Zur-Kenntnis-Bringen der Niederschrift keine taugliche

Verfolgungshandlung iSd § 32 Abs.2 VStG gesehen werden. Es ist nämlich gerade dieser Niederschrift vom 22.9.1997

ein konkreter Vorwurf einer strafbaren Handlung des Beschuldigten nicht zu entnehmen (vgl VwGH 19.4.1983,

05/1039/80, 1233, 2506/80).

Der gegenständlich als verletzt vorgeworfene sogen. Anlagenvorbehalt des § 17 Abs.1 zweiter Satz AWG bezieht sich

ausschließlich auf die Ablagerung gefährlicher Abfälle. Zufolge des Konzeptes des

(Bundes)Abfallwirtschaftsgesetzgebers kann gegen den Anlagenvorbehalt durch den mit dem Rechtsbegri0 "Lagerung"

umschriebenen Lebenssachverhalt anders als beim Beeinträchtigungsvermeidungsgebot des § 17 Abs.1 erster Satz

AWG nicht verstoßen werden (vgl hiezu sowie zur Unterschiedlichkeit der Begri0e "Ablagerung" und "Lagerung" die

ständige Rechtsprechung des Oö. Verwaltungssenates, zuletzt die Erkenntnisse VwSen-310138 und -310143 vom

8.9.1998; aber auch: VwSen-310092 vom 30.9.1997; VwSen-310102 vom 10.10.1997; VwSen-310134 vom 22.12.1997;

VwSen-310091 vom 17.3. 1998; je mit Vorjudikatur). Daß nach der Festlegung des

(Bundes)Abfallwirtschaftsgesetzgebers mit der bloßen Lagerung von Abfällen nicht gegen den Anlagenvorbehalt iSd §

17 Abs.1 zweiter Satz AWG verstoßen werden kann, ergibt sich im übrigen schon aus dem Wort

"Abfallbehandlungsanlage", weil solche Anlagen eben nicht zur Lagerung, sondern zur Behandlung von gefährlichen

Abfällen bestimmt sind. Festzuhalten ist schließlich noch, daß die im Spruchabschnitt V. des angefochtenen

Straferkenntnisses enthaltene Zustandsbeschreibung dem Befundteil der schon erwähnten Niederschrift vom

22.9.1997 entnommen ist; ein Zusammenhang mit dem spruchgemäßen Tatvorwurf oder dessen notwendige (und im

Lichte des Bestimmtheitsgebotes auch eindeutige) Ergänzung ist darin ebensowenig zu erblicken wie diese

Zustandsbeschreibung für sich genommen auch keinen anderen Straftatbestand nach dem AWG zu erfüllen vermag.

Ist aber dem Berufungswerber eine Tat angelastet worden, die, wie aus allen diesen Gründen feststeht, keine

Verwaltungsübertretung bildet und steht der Auswechslung des Tatsachverhalts die bereits eingetretene

Verfolgungsverjährung entgegen, so erweist sich das angefochtene Straferkenntnis als inhaltlich rechtswidrig. Aus

Anlaß der vorliegenden Berufung war daher wie im Spruch zu erkennen.

Schlagworte

faires Verfahren; Verfolgungshandlung; Zur-Kenntnis- Bringen des (eines bestimmten) Akteninhaltes

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

https://www.jusline.at/gesetz/awg/paragraf/17
https://www.jusline.at/gesetz/avg/paragraf/45
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/43
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/43
https://www.jusline.at/gesetz/avg/paragraf/40
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/43
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/32
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html


 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	RS UVS Oberösterreich 1998/10/09 VwSen-310154/3/Ga/Fb
	JUSLINE Entscheidung


